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Hier möchte der Verfasser darauf aufmerksam maoheu# daß bei 
der frühseitigen Einschaltung des Verteidigers in das 3r- 
mittlUDgsverfahren unbedingt Prägen des poli t±sch-operatiYen 
Quellenschutses au beachten sind*
In politisch-operativ begründeten Einseifällen wurden Bedin
gungen für den Verkehr des Verteidigers mit dem Beschuldigten 
auferlegtj um die Konspiration der inoffiziellen Quellen des 
HfS su schütsen*
In dom Susosimonhang möchte der Verfasser deutlich machen« daß 
auch unter Beachtung dieser Umstände Qm Problem der Heraus- 
Iffisung von IM bereits vor Einleitung von Ermittlungsver
fahren optimal gelöst werden muß*

Prinzipiell schafft die rechtzeitig© Einbeziehung des Ver
teidigers sowohl beim Beschuldigten als auch beim Verteidi
ger selbst das Vertrauen in die ‘♦Redlichkeit" der Mittel und 
Methoden des M£S* Es ergaben sich so keine Hinweise auf in
offizielle Kräfte des Hf-3* Ausgehend von bestehenden Be
fehlen und Weisungen des Genossen Minister# wie sura Beispiel 
der Richtlinie 1/79# erfordern soloho Prägen sine sorgfältige 
Abstimmung zwischen der dienstlichen Leitung der Linie Un
tersuchung und den operativen Dieasteinheiten# um die Kon
spiration der inoffiziellen Mittel und Methoden des HfS su 
wahren*

Abschließend möchte der Verfasser auf eine Pflicht dor Ver
teidiger eingehen# die sich aus § 2 (3) RAG ergibt# di© Ein
flußnahme auf die Überwindung von Ursachen und begünstigenden 
Bedingungen für Rechtsverletzungen*
Im Hatereuohuagsbere.ich ist ©in Bchv/erpunkt der Arbeit die 
Bekämpfung von Straftaten des ungesetzlichen GrensUbertritts 
gemäß § 213 (1) (2) (3) (4) StGB* Im Rahmen der geführten Er
mittlungsverfahren wurde durch den Genossen Minister die For
derung gestellt, Irregeleitete aurüekzugowinnen*
Es ist die Meinung des Verfassers, daß ein gutes Vertrauens
verhältnis des Beschuldigten aum Verteidiger dazu beitragen 
kan$# diese gesamtgesellschaftlich© Aufgabe su erfüllen*


